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46 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (18 der ~eilagen): 
Bundesverfassungsgesetz . über die Anderung 
der Landesgrenze zwischen dem Land Burgen­
land und dem Land Steiermark im Bereich des 

Lafnitzflusses 

Die dem Verfassungsausschuß zur Vorberatung 
zugewiesene Regierungsvorlage sieht eine Ände­
rung der Grenze zwischen dem Land Burgenland 
und dem Land Steiermark im Bereich der burgen­
ländischen Katastralgemeinde Deutsch-Kalten­
brunn und der steiermärkischen Katastralgemeinde 
Bierbaum vor. Entsprechend einer Regulierung des 
LafnitzfIusses soll die· Landesgrenze in die Mitte 
des regulierten Flusses verlegt und damit ein ver­
waltungsökonomischer Abschluß von Grundstücks­
zusammenlegungsverfahren in den beiden Kata­
stralgemeinden ermöglicht werden. 

Johann Wolf 
Berichterstatter 

Gemäß Art. 3 Abs. 2 B~VG kann die Änderung 
einer Landesgrenze nur durch übereinstimmende 
Verfassungsgesetze des Bundes und jener Länder 
erfolgen, deren Gebiete eine Änderung erfahren. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungsvor­
lage a~ 11. März 1987 in Verhandlung gezogen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (18 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung ertei­
len. 

Wiell.' 1987 03 11 

Dr. Schranz 

Obmann 
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